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Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für öffentliche Ordnung w
Information zur Abholung Ihres neuen Reisepasses 

Sie können Ihren neuen Reisepass nach Zustellung der Abholbenachrichtigung, innerhalb unserer 
Öffnungzeiten, beim Bürgerbüro abholen. 

Bitte bringen Sie Ihren bisherigen Reisepass/vorläufigen Reisepass mit! 

Zur Abholung Ihres Reisepasses können Sie auch eine andere Person schriftlich bevollmächtigen. 
Hierfür muss die Vollmacht vollständig von Ihnen ausgefüllt sein. Die bevollmächtigte Person muss 
mindestens 18 Jahre alt sein und zusätzlich ihren eigenen Ausweis/Pass vorlegen. 

Vollmacht zur Abholung des Reisepasses 

Ich 

Zuname, Vorname 

Geburtsdatum  Geburtsort 

erteile die Vollmacht an 

Zuname, Vorname  Geburtsdatum 

meinen Reisepass abzuholen. 

Mein bisheriger Reisepass soll 

    entwertet und überlassen werden. 

    eingezogen werden. 

Bitte beachten Sie, dass Reisepässe nur zur Erinnerung überlassen werden können, wenn diese 
Einreisestempel oder Visa-Einträge enthalten. 

Datum, Unterschrift 
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